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Diesem Artikel folgt in einer der nächsten Nummern von 
«recht» eine zweite Abhandlung, die sich mit der Form der 
Aufklärung und den Folgen der Verletzung der Aufklä­
rungspflicht befasst. 

I. Ausgangslage 

In zwei Entscheiden aus den Jahren 1990 und 
1991n hat das Bundesgericht in grundsätzlicher 
Form zur Aufklärungspflicht des Arztes Stellung 

* Der Autor äussert sich zum gleichen Thema ausführlich im 
«Handbuch des Arztrechts», das anfangs 1994 im Verlag Schult-
hess erscheinen wird. Für wertvolle Unterstützung danke ich mei­
nen Assistenten Fürsprecher Sandro Abegglen und cand. iur. Mar­
tin Immenhäuser. 

'BGE 7 76H519ff. und 7/7Ib 197ff. 

genommen. Beide Urteile enthalten prinzipielle 
dogmatische Aussagen, sie sind aber darüber 
hinaus von rechtspolitischer Bedeutung und ha­
ben vor allem erhebliche Auswirkungen für die 
medizinische Praxis2. Um dies aufzeigen zu kön­
nen, muss die Problematik der Aufklärung des Pa­
tienten insgesamt betrachtet werden, was im fol­
genden geschehen soll. Zuvor aber sind Umfeld 
und Rahmen zu beschreiben, in die Fragen der 
Aufklärungspflicht situiert werden müssen. 

7. Zur Bedeutung und Entwicklung der 
Arzthaftung 

Haftung des Arztes für fehlerhafte Behandlung 
hat es seit eh und je gegeben. Zu einem rechtspo­
litischen - und erst in zweiter Linie auch dogmati­
schen - Problem wurde die Arzthaftung, als sie 
sich ausgehend von der amerikanischen «medi-
cal-malpractice»-Rechtsprechung weltweit in 
vorher nie gekanntem Ausmass ausbreitete. Die­
se Entwicklung stellt nur einen Ausschnitt einer 
umfassenderen Tendenz dar, die zu einer generel­
len Haftungsausweitung und -Verschärfung ge­
führt hat. Über die Ursachen und die Konsequen­
zen dieses sehr vielschichtigen und komplexen 
Prozesses wird - vor allem in den USA - eine in­
tensive Diskussion geführt3, auf die am Ende zu­
rückzukommen ist4. Sicher ist, dass allenthalben 
eine Mentalitätsveränderung zu beobachten ist, 
die sich darin äussert, dass weite Teile der Bevöl­
kerung Ereignisse, die man früher als Schicksals­
schläge hingenommen hätte, als «Schäden» ver­
steht und dementsprechende Ansprüche gel­
tend macht. Auch in der Schweiz hat sich ein sol­
cher Wandel im Laufe der siebziger und achtzi­
ger Jahre vollzogen. Im medizinischen Bereich 
zeigt sich dies in der zunehmenden Zahl von Arzt­
haftungsprozessen und einer gleichzeitigen Zu-

21 nsbesondere der E ntscheid BG E 7 7 71 b 197 ff. hat in der Ärzte­
schaft Verwirrung und Beunruhigung ausgelöst, wie sich bei Vorträ­
gen und Weiterbildungsveranstaltungen für Mediziner deutlich 
feststellen liess. 

3 Vgl. einstweilen die knappe Zusammenfassung bei Wiegand, 
Die Verantwortlichkeit des Verwaltungsrates, in: von Buren/Haus-
heerWiegand (Hrg.l, Grundfragen des neuen Aktienrechts, Bern 
1993, 1,6ff. 

' Siehe dazu die angekündigte zweite Abhandlung. 
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nähme juristischer Publikationen zu Fragen der 
Arzthaftung5. 

Das Bundesgericht hat bei der Beurteilung 
von ärztlichen Behandlungsfehlern lange Zeit 
eine unklare (und eher ärztefreundliche) Position 
vertreten6, dann aber den in der Literatur geäus­
serten Bedenken Rechnung getragen und eine 
Haftung des Arztes für jeglichen Sorgfaltsver-
stoss angenommen7. Damit ist die Frage der Haf­
tung für die (früher meist so genannten) Kunst­
fehler in Übereinstimmung mit den Grundsätzen 
des allgemeinen Schadenersatzrechts8 gebracht 
und zufriedenstellend gelöst worden9. 

Vermehrt wurden und werden Schadenersatz­
forderungen von Patienten aber nicht auf eine 
Verletzung der Pflicht zur sorgfältigen Behand­
lung, sondern auf die Behauptung gestützt, man 
sei überhaupt nicht oder nur mangelhaft aufge­
klärt worden. Die erfolgte Behandlung wird dann 
als rechtswidriger Eingriff betrachtet, der eine 
Schadensersatzpflicht auslöst. Das Bundesge­
richt hat in Übereinstimmung mit der internatio­
nalen Tendenz derartige Schadensersatzansprü­
che anerkannt10 und damit wie schon zuvor die 
deutsche Praxis eine Art «Auffangtatbestand» 
für diejenigen Fälle geschaffen, in denen ein 
Kunstfehler nicht nachweisbar ist. Diese Recht­
sprechung ist einerseits prinzipiell kritisiert wor­
den " , zum andern hat sie eine Fülle von dogmati­
schen Fragen aufgeworfen. Das Bundesgericht 
hat sich in den beiden neuen Urteilen mit dieser 
Kritik auseinandergesetzt und dabei grundsätzli­
che Klarstellungen vorgenommen, so dass auch 
in diesem Bereich die Entwicklung zu einem ge­
wissen Abschluss gekommen ist. Damit sind die 
Grundlagen der Arzthaftung durch das Bundesge­
richt weitgehend fixiert worden. Es ist aber zu be­
achten, dass die Situation bei der Haftung wegen 
Verletzung der Aufklärungspflicht wesentlich 
heikler und auch komplexer ist als diejenige bei 
Verletzung der Sorgfaltspflicht. Das liegt daran, 
dass die Aufklärungspflicht sich schon als solche 
von anderen rechtlichen Pflichten unterscheidet; 

5 Vgl. dazu etwa Wiegand {Urg), Arzt und Recht, Berner Tage für 
die juristische Praxis 1984, Bern 1985, sowie Gross, Haftung für 
medizinische Behandlung im Privatrecht und im öffentlichen 
Recht der Schweiz, Bern 1987. 

8 So vor allem BGE 705II 284ff. = Pra 7980 Nr. 135, zur Kritik vgl. 
Wiegand, Der Arztvertrag, insbesondere die Haftung des Arztes, 
in: Arzt und Recht (Fn.5), 101 ff. 

7 BGE 113 II 429ff. = Pra 77 (1988) Nr. 16, dazu Buchli-Schnei-
der, recht 1988 91 ff. 

8 Vgl. dazu Honsell/Vogt/Wiegand(Hrg.), Obligationenrecht I, Ba­
sel 1992, Wiegand. Art. 97 OR N.31, 43. 

9 Zusammenfassende Darstellung jetzt bei Kuhn, SJZ 1993257, 
260ff.; kritisch Honseil, ZSR 709(1990) I 135ff., insbes. 141 f. 

,0 BGE 708 II 59ff. 
"Vgl . etwa Stürner, SJZ 7984 127f.; Wiegand, Arztvertrag 

1 5 0 (Fn.5), 113; Honseil, ZSR 709(1990) I 145ff. 

recht 1993 Heft 5 

erst recht gilt dies für die Aufklärung bei der medi­
zinischen Behandlung. 

2. Informationspflichten 

Zu den signifikantesten Veränderungen der Pri-
vatrechtsdogmatik der letzten Jahrzehnte zählt 
die Ausformung und Entwicklung immer neuer 
Pflichten, die am besten als Verhaltenspflichten 
zu qualifizieren sind '2. Im Mittelpunkt des Interes­
ses stehen seit einiger Zeit diejenigen Pflichten, 
die man als Aufklärungs-, Warn-, Hinweis- oder 
Beratungspflichten bezeichnet13. Das ist kein Zu­
fall, sondern eine Reaktion der Rechtsordnung 
auf die wirtschaftlichen und sozialen Gegeben­
heiten der Industrie- und Dienstleistungsgesell­
schaft. Diese ist nicht zuletzt dadurch gekenn­
zeichnet, dass immer kompliziertere Produkte 
hergestellt und immer komplexere «Leistungspa­
kete» angeboten werden, deren Gefährlichkeit 
oder Wert für den NichtSpezialisten schwer oder 
gar nicht erkennbar ist. Hieraus ergibt sich mit ei­
ner gewissen Selbstverständlichkeit die Pflicht 
des Produzenten, den Benutzer zu instruieren, 
die Pflicht des Arzneimittelherstellers, den Ver­
braucher zu warnen, oder diejenige des Anlage­
beraters, den Kunden auf Risiken hinzuweisen. 
Zusammenfassend kann man von Informations­
pflichten sprechen, die den Zweck haben, Wis­
sensdefizite abzubauen. 

Die Verletzung dieser Informationspflichten 
begründet Schadensersatzansprüche wegen un­
terlassener Aufklärung oder Warnung, wobei 
sich eine Reihe von dogmatischen Komplikatio­
nen ergeben, die auch in den beiden einleitend 
angeführten Entscheiden eine Rolle spielen'4. In 
diesem Kontext muss die Aufklärung im medizini­
schen Bereich gesehen und verstanden werden. 
Die Problematik der Aufklärung erschöpft sich je­
doch nicht darin, die Schadensersatzfrage ist viel­
mehr nur ein Teilaspekt. Dies ist darauf zurückzu­
führen, dass die Aufklärung bei der Heilbehand­
lung eine Komponente aufweist, die bei den son­
stigen Informationspflichten - jedenfalls in die­
ser Form - nicht auftritt. 

12 Deren theoretische Erfassung und Fundierung steht trotz um­
fangreicher literarischer Bemühungen noch am Anfang, vgl. dazu 
Wiegand, Die Verhaltenspflichten, in: FS Gagner, München 1991, 
547ff., und Th. Koller, ZSR 7 72(1993) I 157ff. 

13 Vgl. etwa für das Bankrecht zuletzt: Aufklärungs- und Bera­
tungspflichten der Kreditinstitute, Berlin 1993, darin vor allem 
Hopt, Funktion, Dogmatik und Reichweite der Aufklärungs-, Warn-
und Beratungspflichten der Kreditinstitute, 1 ff. 

14 So insbesondere die Frage der Kausalität (dazu schon BGE 7 75 
II 440); Einzelheiten in der zweiten Abhandlung. 
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3. Aufklärung und Heilbehandlung 

Jede Heilbehandlung stellt einen Eingriff in die 
körperliche Integrität dar, der ohne Zustimmung 
des Patienten rechtswidrig ist. Eine wirksame 
Einwilligung kann nur derjenige geben, der in an­
gemessener Weise aufgeklärt wurde. Hieraus er­
gibt sich die Komplexität, die die Rechtsfindung 
bei Aufklärungsfragen kennzeichnet und er­
schwert. Neben den «normalen» Problemen der 
Aufklärung (wie, worüber und in welcher Form 
ist zu informieren?) treten nämlich «atypische» 
auf, die sich daraus ergeben, dass die Erteilung 
der Einwilligung zugleich eine Ausübung des 
Selbstbestimmungsrechts darstellt (wann, wie 
und von wem ist die Einwilligung zu erteilen?). 
Im folgenden werden deshalb zunächst die 
Grundlagen der Aufklärungspflichten und ihre 
Einteilung dargelegt. Im Rahmen dieser Darstel­
lung werden die vom Bundesgericht in den ge­
nannten Entscheiden entwickelten Grundsätze 
erörtert. 

II. Rechtliche Grundlagen der 
Aufklärungspflichten 

Das Bundesgericht führte in zahlreichen Ent­
scheiden 15 aus, dass es die Aufklärung als Pflicht 
betrachtet und fasste seinen Standpunkt dahin­
gehend zusammen, «dass das Erfordernis der 
Einwilligung des Patienten und der damit verbun­
dene Aufklärungsanspruch in dessen allgemei­
nen Persönlichkeitsrechten gründet und dem 
Schutz sowohl der Willensfreiheit, dem Selbstbe­
stimmungsrecht wie auch der körperlichen Inte­
grität des Patienten dient. Die Aufklärungspflicht 
gehört deshalb zu den allgemeinen Berufspflich­
ten des Arztes, und zwar unabhängig davon, ob 
er im Rahmen eines privatrechtlichen Vertrags­
verhältnisses oder als Beamter oder Angestellter 
des Staates handelt»16. 

Auch wenn die Aufklärungspflicht als eine ge­
nerelle ärztliche Pflicht verstanden wird, gilt es, 
die ihr zugrundeliegenden rechtlichen Grundla­
gen näher einzugrenzen. Es sind dies neben den 
Bestimmungen des Straf rechts'7 Vorschriften 
des öffentlichen Rechts, des Persönlichkeits­
schutz- und Deliktsrechts sowie des Vertrags­
rechts. 

,5BGE 717Ib200; 775Ib 1801; 7 74lb358E.6; 7 7211128; 708 
II 61 ff. E.2, 3. 

I6BGE 777lb200. 
'7 Die vorliegende Darstellung der Aufklärungspflichten behan­

delt die strafrechtlichen Aspekte nicht. Dazu siehe etwa Arzt, Die 
Aufklärungspflicht des Arztes aus strafrechtlicher Sicht, in: Arzt 
und Recht {Fn. 5), 49ff. 

1. Öffentlich-rechtliche Grundlagen 

Positiv-rechtliche Grundlagen finden sich in den 
jeweiligen kantonalen Erlassen über die Rechte 
und Pflichten der Patienten oder in den Organisa­
tionsgesetzen der öffentlichen Spitäler. So sind 
z.B. im Patientendekret des Kantons Bern18 Um­
fang und Modalitäten der Aufklärungspflicht des 
Personals öffentlicher Spitäler genau festge­
legt19. Diese öffentlich-rechtlichen Normen ba­
sieren auf dem Gedanken des Persönlichkeits­
schutzes, weshalb ihr Schutzbereich mit demje­
nigen des zivilrechtlichen Persönlichkeitsschut­
zes übereinstimmt. 

2. Persönlichkeits- und deliktsrechtliche 
Grundlagen 

Die deliktsrechtlichen Grundlagen der ärztlichen 
Aufklärungspflicht bildeten den Ausgangspunkt 
der Entwicklung und prägen sie noch heute20. 
Die Heilbehandlung wird als Eingriff in das Per­
sönlichkeitsrecht und die körperliche Integrität 
des Patienten verstanden, deren Rechtswidrig­
keit nur durch den Rechtfertigungsgrund der vor­
hergehenden Einwilligung beseitigt werden 
kann. Diese wirkt jedoch nur dann rechtferti­
gend, wenn sie in voller Kenntnis des Eingriffs 
und dessen Folgen erteilt wird. Als Reflex ergibt 
sich hieraus die Pflicht zur vorhergehenden Auf­
klärung. 

3. Vertragliche Grundlagen 

Das privatrechtliche Arzt/Patienten-Verhältnis 
wird als Auftrag qualifiziert. Die Aufklärungs­
pflicht ergibt sich - nach heute herrschender Auf­
fassung - aus der Treuepflicht des Beauftragten. 
Um diese Pflicht zu erfüllen, hat der Arzt seinem 
Patienten auch ohne Aufforderung all diejenigen 
Informationen zu vermitteln, die es diesem er­
möglichen, sein Selbstbestimmungsrecht in ad­
äquater Weise auszuüben21. Die Aufklärungs­
pflicht lässt sich auch aus dem Weisungsrecht 
des Mandanten gem. Art. 397 OR ableiten, denn 
er kann davon nur in Kenntnis der entscheidungs-

,s Dekret über die Rechte und Pflichten der Patientinnen und der 
Patienten in öffentlichen Spitälern (Patientendekret) vom 14. Fe­
bruar 1989 (BSG 812.121.11). 

,9Art.10PatD. 
20 Dazu vor allem Mainardi-Speziali, Ärztliche Aufklärungspflich­

ten bei der pränatalen Diagnose, Diss. Bern 1992, 77ff. m. zahlrei­
chen Nachweisen zur Entstehungsgeschichte. 

21 Vgl. BK-Fellmann, Art. 398 OR N.146; Derendmger, Die Nicht-
und nichtrichtige Erfüllung des einfachen Auftrages, 2. Aufl., Fri-
bourg 1990, Rz, 131; Hofstetter, SPR VII/2, 89; ausführlich begrün­
det bei Mainardi-SpezialUFn. 20), 95ff. 
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erheblichen Informationen Gebrauch machen22. 
Schliesslich lässt sich die Aufklärungspflicht des 
Arztes auch aus der Rechenschaftspflicht des Be­
auftragten gemäss Art.400 OR deduzieren23. 
Letztlich kommt es nicht darauf an, aus welcher 
auftragsrechtlichen Norm die Aufklärungspflicht 
des Arztes im einzelnen abgeleitet wird, da bei al­
len Varianten Sinn und Zweck der Aufklärungs­
pflicht im Schutz des Selbstbestimmungsrechts 
und der damit verknüpften körperlichen Integri­
tät des Patienten gesehen werden. 

IM. Arten und Ziele der 
Auf klärungspf licht 

Im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses wie 
der juristischen Diskussion steht naturgemäss 
die Aufklärungspflicht, die der ärztlichen Behand­
lung und insbesondere dem ärztlichen Eingriff 
vorausgeht. Neben dieser sogenannten Eingriffs­
aufklärung24 gibt es jedoch noch weitere Aufklä-
rungspfiichten; deren Einteilung (und Abgren­
zung) ist nicht nur von theoretischem Interesse, 
sie hat auch praktische Bedeutung. 

7. Die Eingriffsaufklärung 

Zentraler Punkt der Eingriffs- oder Selbstbestim­
mungsaufklärung ist die Frage nach dem Um­
fang der für eine rechtfertigende Einwilligung er­
forderlichen Aufklärung26. Die juristische Be­
trachtungsweise, welche der Willensfreiheit des 
Patienten den Vorrang einräumt, scheint mit der 
medizinischen Devise, wonach die Gesundheit 
des Patienten oberstes Gebot ist, unvereinbar zu 
sein. Indem Inhalt und Umfang der Eingriffsauf­
klärung unter Berücksichtigung der Umstände 
des Einzelfalls bestimmt werden, können die 
scheinbar unüberbrückbaren Gegensätze zwi­
schen juristischer und medizinischer Auffassung 
zumindest teilweise überwunden werden26. Kri­
terien für eine solche Konkretisierung der Aufklä-

22 Das Weisungsrecht ist nach traditioneller Doktrin mit Blick auf 
Art.27 Abs. 2 ZGB unverzichtbar (vgl. BK-Gautschi, Art. 397 OR 
N.5a). Daraus ergibt sich, dass auch die Aufklärungspflicht unab­
dingbar ist. Bezüglich des Weisungsrechts lässt die neuere Lehre 
eine vertragliche Beschränkung zu, was gerade im Arzt/Patienten-
Verhältnis als sinnvoll erscheint, vgl. BK-Fellmann, Art. 397 OR 
N.28. 

"Allerdings wird die aus Art.400 OR abgeleitete Pflicht prinzi­
piell nur durch entsprechendes Begehren des Mandanten aktuali­
siert, vgl. BK-Fellmann, Art.400 OR N. 13, 39ff. 

24 Dazu ausführlich unten IV. 
25 Vgl. Laufs/Uhlenbruck, Handbuch des Arztrechts, München 

1992, I 6 3 N . 1 . 
28 Dieser Widerspruch wird üblicherweise mit der Formel «salus 

aut voluntas», seine Überwindung mit «salus et voluntas» um­
schrieben. 

rungspflicht sind z. B. die Wahrscheinlichkeit und 
die Tragweite der möglichen Komplikation, das 
Verhältnis der Komplikation zur Folge der Nicht-
behandlung, die Erfahrungen und die psychische 
Belastbarkeit des Patienten sowie mögliche Al­
ternativbehandlungen27. 

2. Die Sicherungsaufklärung 

Die Sicherungs- oder therapeutische Aufklä­
rung28 bezweckt, den Patienten durch Informa­
tion über seinen Zustand, über die Wirkungswei­
se von Medikamenten oder über den Verlauf von 
Heilungsprozessen und dergleichen zu therapie­
gerechtem Verhalten zu bewegen. Sie bildet ei­
nen integralen Bestandteil der Behandlung und 
findet ihre rechtliche Grundlage, soweit ein pri­
vatrechtliches Verhältnis vorliegt, im Auftrags­
recht. Auf die Erfüllung und Verletzung der Siche-
rungsaufklärungspflicht finden die vertragsrecht­
lichen Normen Anwendung, welche für die Ver­
tragserfüllung des Mandataren ganz generell gel­
ten. 

3. Die generelle Aufklärungspflicht 

Selbstbestimmungs- und Sicherungsaufklärung 
verfolgen bestimmte, soeben beschriebene Zie­
le. Daneben gibt es aber eine gewissermassen 
zweckfreie generelle Aufklärung. Diese ist z.B. 
geschuldet bei einer Kontrolluntersuchung 
(Check up) oder in sogenannten Diagnoseklini­
ken. Im Gegensatz zu den anderen Aufklärungs­
arten basiert sie in der Regel auf einer expliziten 
Vereinbarung der Parteien über das Hauptlei­
stungsprogramm. Aus diesem Grund bereitet 
die Bestimmung des Aufklärungsumfanges bei 
ihr kaum Schwierigkeiten. 

4. Besondere Aufklärungspflichten 

Der Auftrag wird verstanden als Interessenwah­
rungsvertrag. Der Beauftragte ist verpflichtet, 
dem Auftraggeber unaufgefordert alles mitzutei­
len, was für diesen «von Interesse» sein kann29. 
Was das genau umfasst, kann nur für das konkre­
te Arzt/Patienten-Verhältnis entschieden wer­
den. Allgemeine Aussagen sind hier kaum mög-

27 Vgl. BGE 7 771b 203 E.3b; 775lb 178; 7 7 3 l b 4 2 6 E 6 ; 708II 
61 E.2 = Pra 77 (1982) Nr. 122; Einzelheiten unten (IV.2). 

28 Vgl. dazu etwa Eisner, Die Aufklärungspflicht des Arztes, Bern 
1992, 109ff „ und jetzt grundlegend der eingangs zitierte neue Ent­
scheid des Bundesgerichts in BGE 7 76II 519ff.;dazu unten V. 

23 Die besonderen Aufklärungspflichten lassen sich auf die in 
Art. 398 Abs. 1 und 2 OR enthaltenen Sorgfalts- und Treuepflichten 
sowie auf die in Art.400 Abs. 1 OR normierte Pflicht zur Rechen-
schaftsablegung abstützen. 
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lieh und könnten zu falschen Schlüssen im Einzel­
fall führen. Immerhin lassen sich einzelne immer 
wieder auftretende Problemkreise generell ab­
strakt umschreiben: 

a) Der Zufallsfund 

Werden anlässlich einer Spezialuntersuchung Be­
funde entdeckt, nach welchen nicht gesucht wur­
de, liegt ein Zufallsfund vor. Es ist in diesen Fäl­
len grundsätzlich daran festzuhalten, dass der Pa­
tient Anspruch auf Kenntnis aller erhobenen Be­
funde hat. Allerdings ist etwa im Bereich der gen­
technischen Forschung anerkannt, dass dem Pa­
tienten ein Recht auf Nichtwissen zusteht30. Es 
wird deshalb in Zukunft in vielen Bereichen not­
wendig sein, den Patienten darüber zu befragen, 
ob er die Offenbarung sämtlicher Untersu­
chungsergebnisse wünsche oder bloss den Be­
fund, zu dessen Erhebung die Untersuchung vor­
genommen wurde. 

b) Exzessive Aufklärung 

Verlangt der Patient eine exzessive Aufklärung, 
d.h. Informationen, die offensichtlich nicht der 
Selbstbestimmung dienen, besteht keine 
Rechtspflicht des Arztes zur Auskunftserteilung. 
Informiert der Arzt den Patienten gleichwohl, 
muss die Aufklärung vollständig sein, da mit der 
Auskunftserteilung die Pflicht zur wahrheitsge­
treuen, d.h. aber auch zur vollständigen Informa­
tion übernommen wird31. 

c) Aufklärungspflicht über eigene Fehler? 

In Doktrin und Rechtsprechung ist umstritten, ob 
aus der allgemeinen Aufklärungspflicht auch 
eine Verpflichtung zur Aufklärung über eigene 
Fehler abgeleitet werden kann. Die deutsche 
Rechtsprechung hat eine solche Aufklärungs­
pflicht über eigene Fehlleistungen bejaht32. Dem 
ist aber entgegenzuhalten, dass die Annahme ei­
ner solchen Pflicht mit allgemeinen Grundprinzi­
pien unserer Rechtsordnung nicht vereinbar ist, 
zumal selbst nach strafrechtlichen Grundsätzen 
niemand zur Selbstanzeige verpflichtet sein kann. 

d) Aufklärung über wirtschaftliche Aspekte 

Die wirtschaftlichen Konsequenzen einer Heilbe­
handlung, insbesondere die finanziellen Folgen 
kostspieliger Eingriffe berühren die Interessen 

30 Siehe dazu Wiegand, Juristische Überlegungen zur pränatalen 
Diagnostik, in: Therapeutische Umschau 1988 729ff. m.w.H. 

31 Hierzu A m (Fn. 17), 49ff. 
32 Nachweise bei Wiegand, Zur Haftung für Dienstleistungen, 

recht 1990134ff. Differenzierend jetzt Taupitz, demnächst in ZBJV 

des Patienten als Auftraggeber unmittelbar. Infol­
gedessen ergibt sich aus der Rechenschafts­
pflicht nach Art. 400 Abs. 1 OR die Verpflichtung 
des Arztes als Beauftragten, den Patienten über 
derartige wirtschaftliche Aspekte aufzuklären. 
Das Bundesgericht hat diese gelegentlich als 
wirtschaftliche Aufklärungspflicht bezeichnete 
Obligation des Arztes denn auch in einem unver­
öffentlichten Entscheid ausdrücklich anerkannt33 

und in dem oben zitierten Urteil zur Sicherungs­
aufklärung die wirtschaftliche Aufklärungs­
pflicht, wenn auch nur beiläufig, so doch als 
selbstverständliche Verpflichtung des Arztes er­
wähnt34. Vereinzelt haben Gerichte diese Pflicht 
sogar dahingehend ausgedehnt, dass der Arzt 
auch Vorabklärungen über die versicherungs­
rechtliche Situation des Patienten treffen und die­
sen nicht nur über die zu erwartenden Kosten, 
sondern auch über den allenfalls von ihm selbst 
zu tragenden Anteil orientieren müsse35. 

IV. Die Eingriffsaufklärung 

7. Zweck und Ziele 

Die Eingriffsaufklärung bildet die Basis für jede 
Behandlung, die in die körperliche Integrität des 
Patienten eingreift. Damit dieser in Kenntnis aller 
für ihn persönlich wichtigen Faktoren und in Ab­
wägung aller relevanten Umstände über einen 
geplanten Eingriff entscheiden kann, hat der Arzt 
ihm sämtliche dafür erforderlichen Informatio­
nen zu vermitteln. 

Bislang noch wenig erörtert wurde in der Leh­
re die Frage, welche Voraussetzungen im einzel­
nen erfüllt sein müssen, damit der Patient wirk­
lich selbst nach seiner Überzeugung entschei­
den und so sein Selbstbestimmungsrecht effek­
tiv selbstverantwortlich verwirklichen kann. Aus­
zugehen ist vom Prinzip des «non-directive coun-
seling», wonach oberstes Ziel der ärztlichen Auf­
klärung darin besteht, zu beraten, ohne zu bevor­
munden. Die notwendigen Informationen müs­
sen dem Patienten so präsentiert werden, dass 
sie dessen Entscheidung nicht beeinflussen. 

Man unterscheidet üblicherweise die Informa­
tionen, welche den Ist-Zustand betreffen, von 

33 BGE vom 27. September 1990 E.2: «Pour que l'accord du pa-
tient soit eclaire, l'information dort etre ... complete, c'est-ä-dire 
soit portee non seulement sur les aspects medicaux mais aussi 
öconomiques du traitement, en particulier son coüt», zit. nach 
Mainardi-Speziali (Fn. 20), 106, Fn.69. 

«BGE 7/611521. 
35So z.B. das Bezirksgericht Zürich unter Betonung konsumen-

tenschutzrechtlicher Aspekte; vgl. SJZ 1989 249. 251; zur Proble­
matik der Auswertung derartiger Pflichten vgl Wiegand, Verhal­
tenspflichten (Fn. 12). 559f. 


